
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

Am Montag, 04.04.2022, Beginn 19:00 Uhr findet in der Turn- und Festhalle Jettingen 

eine öffentliche Sitzung des 

Bau- und Umweltausschusses 
 

statt. 
 
 

Tagesordnung: 
 
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
 vom 07.03.2022 
2. Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung 
3. Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG); 
 Einziehung öffentlicher Feld- und Waldwege bzw. von Teilstrecken 
 1. „Weg an der Röfinger Straße“ (Fl.Nr. 684/1 Gem. Scheppach gesamte Länge, Fl.Nr. 688, 
  Gem. Scheppach, Teilstrecke) 
 2. „Westlicher Weg im Grund“ (Fl.Nrn. 689 und 689/1 Gem. Scheppach, Teilstrecke) 
 3. „Weg östlich der Röfinger Straße“ (Fl.Nr. 691/1 Gem. Scheppach, gesamte Länge) 
4. Vollzug der Wassergesetze; 
 Umbau der Rechenanlage am Wasserkraftwerk „ehem. Schwäbische Pappenfabrik“ an 
 der Mindel in Jettingen; Stellungnahme 
5. Baugesuche 
 a) Neubau Wohnhaus mit Doppelgarage, 1. Tektur Verkleinerung der Doppelgarage, 
  Fl.Nr. 41 Gem. Freihalden, Obere Dorfstr. 38 
 b) Neubau einer Bergehalle, Fl.Nr. 366 Gem. Freihalden, Oberfeldstraße 
 c) Anbau von 2 Dachgauben und Balkone bei einem Mehrfamilienhaus, Fl.Nr. 1809 Gem. 
  Jettingen, Burgauer Weg 23 
 d) Installation einer PV-Anlage auf den Gebäuden Sekretariat und Gärtnerhaus, Schloß 
  Klingenburg, Fl.Nr. 656/4 Gem. Schönenberg (Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis) 
6. Bauvoranfragen 
 a) Neubau eines Doppelhauses mit Garagen, Fl.Nr. 105/9 Gem. Ried, Holgersteig 9 
 b) Einbau von 2 barrierefreien Wohnungen und 3 Appartements in das bestehende Wohnhaus 
  mit Stellplätzen, Fl.Nr. 384/8 Gem. Freihalden, Hofwiesweg 8 
7. Sonstiges. 
 
Die Besucherzahl ist auf max. 15 Personen begrenzt. 
 
Bitte melden Sie sich hierzu vorab bis zum Montag, 04.04.2022, 16.00 Uhr, 
unter Tel.Nr. 08225/306-18 an. 
 
Für die Teilnahme an der Sitzung ist ein 3G-Nachweis erforderlich. 
Wer nicht vollständig geimpft ist oder nicht als genesen gilt, muss entweder einen Antigen-Schnelltest 
(maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorlegen.  
Es besteht auch die Möglichkeit unter Aufsicht einen Selbsttest durchzuführen. Hierzu ist die 
Voraussetzung, dass Sie mindestens 30 Min. vor Beginn der Sitzung zum Selbsttest anwesend sind. 
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Weitere Schutzmaßnahmen zur Corona-Prävention: 
 Während des Aufenthalts im Gebäude ist das Tragen einer "Mund-/Nasen-Maske" mindestens in 

FFP2- Ausführung Pflicht! Bringen Sie diese Maske bitte selbst mit! 
 Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände ausreichend zu desinfizieren (Desinfektionsmittel 

steht bereit).  
 Bitte tragen Sie sich in die ausgelegte Kontaktliste ein. Erst dann können Sie zu Ihrem Platz 

weitergehen. 
 Zwischen den Personen ist jederzeit ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

 
Der öffentlichen Sitzung schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an. 
 

Jettingen-Scheppach, 29.03.2022 
 
Christoph Böhm 
1. Bürgermeister 


